
Herrschaft im Mittelalter

Die ersten schriftlichen Zeugnisse über Orte 
im heutigen Landkreis Calw stammen aus 
dem 8. und 9. Jahrhundert. Diese schrift-
lichen Quellen geben ein erstes Bild auf die 
damaligen Besitzverhältnisse und lassen den 
frühen Adel in schwachen Konturen erkenn-
bar werden. Jedoch ist es notwendig, um die 
späteren räumlichen Strukturen bzw. territo-
riale Entwicklung im Landkreis Calw nach-
vollziehen zu können, einen kurzen Über-
blick über die allgemeinen Anfänge der Ent-
stehung von gefestigten Herrschaftsgebieten 
und -verhältnissen auf dem heutigen Lan-
desgebiet voranzustellen. 
In der mittelalterlichen Gesellschaftsstruktur 
gab es den höheren Adel, der oft in mehreren 
Landschaften bzw. Gebieten über Grundbe-
sitz verfügte. Es gab auch Niederadel oder 
nieder gestellte Freie, die in zahlreichen Ge-
genden und Kommunen über Grundbesitz 
verfügten. Zu diesen weltlichen Herren ge-
sellten sich noch zahlreiche Klöster, die in 
der Regel durch Schenkungen Adeliger zu 
ihrem Besitz kamen. 

Diese unterschiedliche und sehr weit zer-
streute Besitz- und Herrschaftsstruktur war 
die Basis für die Entwicklung sehr vieler 
kleinerer, weltlicher Grundherrschaften, die 
oft nur einige Generationen Bestand hat-
ten (z. B. Herren von Dettlingen, Herren von 
Bouwinghausen-Walmerode). Doch bevor 
weite Teile des heutigen Landkreises Calw in 
den Besitz des alles dominierenden Hauses 
Württemberg kamen, war es ein weiter Weg. 
Dieser begann im Jahre 1231, als König Hein-
rich VII. in einem auf dem Wormser Hoftag 
an die Reichsfürsten ausgestelltem Privileg1, 
diesen zahlreiche Rechte verbriefte. Er bein-
haltet die Festschreibung aller bis zu diesem 
Zeitpunkt den Fürsten zuerkannten und von 
ihnen selbst erworbenen Rechte. Außerdem 
bedeutete diese Urkunde eine Garantieerklä-
rung für die Zukunft, es wurden damit den 
Fürsten die Selbstständigkeit bei der Ver-
waltung des eigenen Territoriums, Gerichts-
barkeit und Erhebung von Zöllen zugespro-
chen. Zusammen mit der confoederatio cum 
principus ecclesiasticis2 aus dem Jahre 1220 
bildete es den Ausgangspunkt der föderalis-
tischen Entwicklung im Reich bzw. seinen 
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Nachfolgestaaten und hatte somit entschei-
denden Einfluss in den einzelnen Territo-
rien. Durch den Verzicht des Kaisers auf die 
Ausübung seiner Hoheitsrechte setzte auch 
in unserem Raum ein Entwicklungsschub 
ein, und es bildeten sich neue Herrschaften 
heraus. Neben zahlreichen kleineren Fami-
lien, gab es wenige, dem Hochadel angehö-
rende Grafengeschlechter, die für die Neu-
strukturierung auch des Calwer Raumes ver-
antwortlich waren. Hier ist in erster Linie an 
die Grafen von Calw, von Eberstein, von Ho-
henberg und von Württemberg sowie Pfalz-
grafen von Tübingen zu denken. 
Doch diese adeligen Familien verfügten auch 
im Mittelalter über keine geschlossenen Ter-
ritorien. Neben diesem Hochadel gab es 
zahlreiche Familien, die zwar dem Grafen-
stand nahestanden, jedoch aus unterschied-
lichen Gründen, diese gesellschaftliche Stel-
lung nicht erreichen konnten. Diese Fami-
lien mussten sich im Laufe der Jahrzehnte 
bzw. Jahrhunderte mit ihrem sozialen Ab-
stieg abfinden.
Doch nicht nur diese Edelfreien3 hatten in 
der Zeit des Hochmittelalters Besitz. Auch 
zahlreiche Ministeriale4, die im ausgehenden 
12. bzw. spätestens im 13. Jahrhundert im-
mer deutlicher zum Vorschein kommen, ha-
ben sich in dieser Zeit als Grundherren etab-
liert. 
Diese Ministeriale waren im Heiligen Rö-
mischen Reich ursprünglich unfreie «Dienst-
mannen» im Hof-, Verwaltungs- und Kriegs-
dienst und wurden von ihren Grundherren 
oft mit besonderen Funktionen betraut. Im 
ausgehenden 11. Jahrhundert sorgte u. a. 
das Bestreben der lokalen Machthaber – der 
Grundherren, Bischöfe und Äbte – ihre Ter-
ritorien intensiv herrschaftlich durchzu-
dringen dafür, dass eine Funktionsauswei-
tung innerhalb der Administration notwen-
dig wurde. Diese Ministerialen, die von den 
Grafen in einzelnen Ortschaften mit militä-
rischen oder Verwaltungsaufgaben betraut 
wurden, konnten sich oft, auch durch die 

Ausübung der Herrschaftsrechte über die 
Dorfbewohner stellen und somit eine hö-
here gesellschaftliche Stellung erreichen, vor 
allem ab dem 12. Jahrhundert gelang es die-
sen «milites»5, sich in ihrer gesellschaftlichen 
Rangordnung nach oben zu arbeiten, so dass 
sie sich diese allmähliche Standeserhörung 
zum niederen Adel durch ihre Aufgaben und 
nicht durch ihre Herkunft erarbeiteten. Di-
ese meist unfreien sozialen «Emporkömm-
linge» vermischten sich schrittweise durch 
Heiratsverbindungen mit den sozial abstei-
genden Edelfreien zu einer Schicht, so dass 
im Laufe der Zeit die Grenzen zu den edel-
freien Geschlechtern fließend wurden. 
Diese Ministeriale, die sich oft nach den 
Orten benannten, in denen sie mit Aufga-
ben betraut waren, gab es als herrschaftliche 
Funktionsträger in beinahe jedem Dorf des 
Landkreises, weshalb sich für das späte Mit-
telalter in fast jedem Ort eine adelige Familie 
finden lässt, wie beispielsweise Herren von 
Haiterbach, von Gültlingen, von Berneck, 
Vögte von Altensteig oder Herren von Wöll-
hausen.
Es gab jedoch einige Adelsfamilien, die für 
unseren Raum eine prägende Rolle einge-
nommen haben und hier nicht nur über 
zahlreichen Besitz verfügten, sondern sich 
auch um die Besiedlung des Raumes ver-
dient machten. Eine von den bekanntesten 
und ältesten Grafengeschlechtern sind die 
Grafen von Calw. 

Grafen von Calw6 

Ihr Werdegang ist eng mit der Geschichte 
des Klosters Hirsau verbunden. Dabei lassen 
die Schenkungen an das Kloster, vor allem 
im 12. Jahrhundert, den Einfluss der Grün-
der vermuten. Sie nahmen nicht nur eine be-
herrschende Stellung in unserer Gegend ein, 
sondern gehörten zu den einflussreichsten 
süddeutschen Adelsfamilien des Hochmit-
telalters. 
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Die eigentliche Geschichte der Grafen von 
Calw beginnt im 11. Jahrhundert mit dem 
Umzug von Adalbert aus Sindelfingen7 in 
unsere Gegend, der seinen Wohnsitz nach 
Calw verlegt.
Er stellt 1059 das verfallene Kloster Hirsau 
wieder her, um es zusammen mit seiner im 
11. Jahrhundert errichteten Calwer Stamm-
burg für Verwaltungsaufgaben zu nutzen. 
Diese so genannte zweite Klostergründung 
in Hirsau ist entscheidend für das Selbstver-
ständnis sowie die Wahrnehmung der Gra-
fen von Calw. 
Dieser Klostergründung ging im 9. Jahrhun-
dert schon eine voraus, die von Vorfahren 
von Adalbert vorgenommen wurde. Dabei 
wurde das Kloster vom Grafen Erlafried als 
Eigenkloster gegründet, der bei seinem Vor-
haben vom Noting, einem verwandten Bi-
schof aus Vercelli, Unterstützung erfahren 
hat.
Die Darstellung der Geschichte des Ur-
sprungsklosters ist recht problematisch, da es 
keine zeitgenössischen bzw. zeitnahen Quel-
len gibt, die die Güterschenkung der Grafen-
familie an das Kloster belegen. Im Umfeld 
der zweiten Klostergründung wird jedoch 
der Besitz des Klosters genannt, den Erlaf-
ried 830 dem Kloster überlassen haben soll. 
Dabei handelt es sich um Auflistungen, die 
im Codex Hirsaugiensis genannt werden. 
Diese Quelle ist in sofern problematisch, da 
sie etwa um das Jahr 1500 und somit fast 
450 Jahre nach der zweiten Klostergründung 
verfasst wurde und zum Teil widersprüch-
liche Angaben enthält8. Die hier aufgeliste-
ten Orte, die dem Kloster zur Schenkung ge-
macht wurden, sind nicht zwangsläufig von 
Erlafried, sondern können auch von wei-
teren Mitgliedern der so genannten «Hir-
sauer Stiftersippe» stammen, da man davon 
ausgehen kann, dass die meisten Zuwen-
dungen doch wohl von den Eigenkirchen-
herrn kamen. Auf dem Gebiet des heutigen 
Landkreises werden hier folgende Güter ge-
nannt, die dem Kloster gestiftet wurden9 und 

somit auch im Besitz der Vorfahren der Gra-
fen von Calw waren: Stammheim, Lützen-
hardt (Calw, Ausbausiedlung von Hirsau, ab-
gegangen), Altbura (Calw, Ausbausiedlung 
von Hirsau, abgegangen), Lützenhardt ober-
halb von Kentheim, Eberspiel (Gemeinde 
Oberreichenbach, aufgegangen in Oberkoll-
bach), Oberkollbach, Nagalthart (Lage un-
klar, abgegangen), Ottenbronn, Oberhaug-
stett, Gumprechtsweiler (Calw, Lage unklar, 
abgegangen), Sommenhardt, Weltenschwann, 
Würzbach, Calmbach sowie Altburg. Eine 
zweite Besitzbeschreibung des Besitzes, wel-
cher die Grafen von Calw dem Kloster ver-
machten, ist im Hirsauer Codex ebenfalls 
zu finden. Dabei wird ein Waldgebiet an der 
Nagold von dem Fluss Teinach bis zum un-
teren Reichenbach beschrieben. 
Die Wiedererrichtung und Schenkung Ada-
lberts II. an das Kloster Hirsau gibt einen 
Hinweis auf die von ihm verfolgte Güter-
politik. In den im Codex Hirsaugiensis ge-
nannten und weit verstreuten Orten lagen 
wohl Einzelbesitzungen vor, die nicht um-
fangreich genug waren, um sie zu einem grö-
ßeren Gesamtkomplex ausweiten zu lassen. 
Dabei geht der Codex Hirsaugiensis auch auf 

Das Hirsauer Kloster mit Marienkapelle und Eu-
lenturm.
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die Aneignung des (früheren) Klosterbesitzes 
durch Adalbert und seine Vorfahren, berich-
tet über den Besuch des Papstes Leo IX10 und 
über den Wiederaufbau des Klosters. 
Die Grafen von Calw kamen wahrschein-
lich aus Großingersheim11 am Neckar nach 
Sindelfingen. Wie bereits erwähnt, hatten sie 
einen Wohnsitz in Sindelfingen, den sie im 
11. Jahrhundert aufgaben12 und sich in den 
Calwer Raum orientierten. Ihren Grafentitel 
führten die Calwer Grafen bereits schon in 
Sindelfingen, also noch bevor sie ihre Calwer 
Burg bauten. 
Alle Orte, die im Codex Hirsaugiensis bzw. 
im Hirsauer Formular13 – einer zweiten be-
deutenden Quelle für die Geschichte des 
Klosters und somit auch der Calwer Gra-
fen – aufgeführt werden, dürften sich im Be-
sitz der Grafen schon bei der ersten Klos-
tergründung befunden haben. Bei der Neu-
gründung 1059 gab Adalbert II. dem Kloster 
den Besitz wieder zurück, von dem es ange-
nommen wurde, dass er bereits bei der ersten 
Klostergründung dem Kloster zugesprochen 
war. Um Calw gehörten ihm bis zur Hirsauer 
Neugründung das Nagoldtal und zahlreiche 
Dörfer östlich des Flusses. 
Die Gründung des Hirsauer Klosters verrin-
gerte den Besitz der Grafen deutlich. Zwar 
konnte Graf Adalbert II. anfangs noch sein 
Ansehen und seinen Einfluss im Reich durch 
die Funktion als Klostervogt beträchtlich stei-
gern, jedoch hatte diese Schenkung bedeu-
tende Auswirkungen auf das weitere Fort- 
bestehen der Familie. Adalbert II. hielt sei-
nen Besitzkomplex für entwicklungsfähig, 
was die Teilung seines Besitzes unter seine 
Erben zeigt. Dabei wurde der verbliebene 
Besitz unter seinen Kindern14 um 1095 auf-
geteilt, wobei der spätere Pfalzgraf Gott-
fried (1075 –1131) den größten Anteil be-
kam. Nachdem Adalbert II. zwischen 1093 
und 1095 in sein Kloster eintritt, übernimmt 
Gottfried den Calwer Besitz und die dazuge-
hörigen Aufgaben. Er ist oft in der Nähe des 
Kaisers Heinrich V. zu finden, so dass er auch 

beim Wormser Konkordat15 mitwirkt. Über 
seinen Besitz ist sehr wenig bekannt, jedoch 
muss dieser recht beachtlich gewesen sein, 
denn er konnte seine Tochter Uta mit dem 
standesmäßig höhergestellten Herzog Welf 
VI. verheiraten. Er war nicht nur Vogt des 
Klosters Hirsau, sondern auch in Reichen-
bach, des Stiftes Sindelfingen und des Klos-
ters St. Maximin16 bei Trier17. Zu seinen Gü-
tern gehörte u. a. auch Besitz in Stammheim, 
welches er an Udilo von Stammheim verlie-
hen hatte18.
Gottfried hat seinen Besitz – da er keine 
Söhne hatte – an seine Tochter Uta, sowie an 
seinen Neffen, Adalbert IV. vererbt, so dass 
dieser erstmal im Großen und Ganzen ganz 
blieb. 
Uta von Calw19 hat nach dem Tod von Welf 
VII. große Teile des Calwer Erbes an ver-
schiedene Klöster aufgeteilt. So wird im Co-
dex Hirsaugiensis berichtet, dass sie Hirsau 
mit Liebenzell ausstattete. 
Nach ihrem Tod wurde das übriggebliebene 
Erbe an ihre Verwandte aufgeteilt, so dass 
auch ein Teil davon an die Grafen von Eber-
stein, eine weitere im Kreisgebiet begüterte 
Familie, kam. 
Der Bedeutungsverlust der Grafen von Calw 
wird im 12. Jahrhundert deutlich. Die Fami-
lie spaltet sich u. a. in die Nebenlinien Calw-
Löwenstein und Calw-Vaihingen20. Die Aus-
einandersetzung um das Calwer Erbe nach 
1131 zwischen Welf VI., Gottfrieds Neffen 
Adalbert IV. von Calw(-Löwenstein21) und 
Konrad von Zähringen endete mit einem 
Kompromiss, jedoch leitete sie aber den Nie-
dergang der Grafen von Calw ein, so dass di-
ese Familie nur noch regionale Bedeutung 
hatte, von den Welfen mit ihrer Stammburg 
in Calw belehnt wurde und dadurch vom 
Wohlwollen dieser abhängig war. Anschlie-
ßend trat der gesellschaftliche, politische 
und wirtschaftliche Niedergang der Fami-
lie infolge weiterer Besitzzersplitterung noch 
schneller ein. 
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Im 13. Jahrhundert spaltet sich die Familie in 
drei Linien auf: die Grafen von Calw, Löwen-
steiner sowie Vaihinger Linie der Grafen. 
Die drei «Familien» sterben im 13. und 14 
Jahrhundert aus, so dass das Erbe auf weitere 
(adelige) Familien überging, die das regional 
entstandene Machtvakuum ausfüllten. Hier 
kamen in erster Linie die Pfalzgrafen von 
Tübingen sowie die Grafen von Württem-
berg zum Zug und sicherten sich zahlreiche 
Rechte und Besitztümer. 
Die Calwer Linie konnte sich noch bis etwa 
1260 halten, als der letzte der Calwer Grafen, 
Gottfried, stirbt. Seine Besitzungen gingen 
zum einen an die Tübinger Pfalzgrafen sowie 
an die Grafen von Berg-Schelklingen über. 
Die beiden weiteren Nebenlinien überlebten 
die Hauptlinie allerdings auch nur um einige 
Jahrzehnte. Die Löwensteiner Linie bestand 
etwa von 1150 bis 1270. Ihr Besitz ging durch 
Kauf an eine uneheliche Nebenlinie der Gra-
fen von Habsburg über. 
Die Vaihinger Linie konnte sich noch am 
längsten halten. Doch auch sie musste sich 
ihrem Schicksal beugen und stirbt aus bzw. 
ist in den schriftlichen Quellen nicht mehr 
existent. Das genaue Datum des Ablebens 
des Mannesstammes ist unbekannt, doch 
der letzte männliche Nachkomme der Cal-
wer Grafen kommt in den Quellen bis 1356 

vor. Heinrich von Vaihingen schließt mit 
dem württembergischen Grafen Eberhard 
II. einen Vertrag22, in dem der gesamte Be-
sitz nach seinem Tod an das Haus Württem-
berg übergeht. Die Familie hatte u. a. bis ins 
12. Jahrhundert Besitz in Ostelsheim, bis ins 
14. Jahrhundert hatte sie die Ortsherrschaft 
über Simmozheim inne.
Die Grafen von Calw sind für den Landkreis 
Calw von eminenter Bedeutung. Weit über 
die Grenzen von Calw sind die Spuren der 
Grafen von Calw sichtbar. Ihnen ist es viel-
fach zu verdanken, dass der Landkreis besie-
delt und urbar gemacht wurde. Sie haben ih-
ren Herrschaftsmittelpunkt im 11. Jahrhun-
dert von Sindelfingen nach Calw verlegt, um 
hier aktive Besiedlungspolitik zu betreiben. 
Die Grafen von Calw haben somit einen we-
sentlichen Einfluss auf die Durchdringung 
des Nordschwarzwaldes in unserem Gebiet.

Grafen von Hohenberg  
(und Pfalzgrafen von Tübingen)

Neben den Grafen von Calw sind die Grafen 
von Hohenberg das zweite überragende Gra-
fenhaus unseres Raumes im Mittelalter. 
Die Grafen von Hohenberg sind erstmals 
1179 schriftlich belegbar. Sie erscheinen in 

Die Stadt Calw nach dem Aussterben der Grafen von Calw im Besitz der Pfalzgrafen von Tübingen. Ansicht 
aus dem Kieser’schen Forstlagerbuch von 1681. Hauptstaatsarchiv Stuttgart H 107/03 Bd 10 Bl. 3.
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einem in Konstanz ausgestelltem Diplom 
Kaiser Friedrich Barbarossas, in dem comes 
Burkardus de Hohenberg et frater suus comes 
Fridericus als Zeuge erscheint23.
Ihren Hauptsitz haben sie auf der Burg Ho-
henberg (bei Schörzingen, Landkreis Rott-
weil). Um die Mitte des 12. Jahrhunderts 
spaltet sich das Geschlecht von der Familie 
der Grafen von Hohenzollern ab und bildet 
eine Nebenlinie.
Die Grafen von Hohenberg waren enge Ver-
bündete der Pfalzgrafen von Tübingen, die 
aus dem Niedergang der Grafen von Calw 
Profit schlugen. Diese mehrfach durch Hei-
rat abgesicherte Verbindung zwischen den 
Pfalzgrafen von Tübingen und Grafen von 
Hohenberg sorgte dafür, dass sie ihre beson-
dere Tragfähigkeit bis ins späte 13. Jahrhun-
dert beibehalten hat. Durch diese engen Ver-
bindungen ziehen sich die Tübinger aus dem 
altcalwischen Raum zurück, so dass die Ho-
henberger hier Fuß fassen konnten.
Diese Pfalzgrafen sind noch nach der früh-
mittelalterlichen Grafschaftsverfassung be-
gütert, so dass sie auch im früheren Nagold- 
gau Besitz haben. Dieser Nagoldgau erstreck- 
te sich von Herrenberg über Teinachtal, Enz-
klösterle bis zum Ruhestein, von dort über 
Dornstetten, Horb zum Ammertal und wie-
der bis Herrenberg. Zwar bestand noch im 
11. und 12. Jahrhundert das regionale Ge-
rüst der Grafschaften. Doch diese aus der 
frühmittelalterlichen Zeit stammende Ver-
waltungsaufbau des Reiches wurde immer 
mehr durch die, von ihren Stammburgen aus 
agierenden Adelsgeschlechter, aufgeweicht, 
die sich immer mehr der königlichen Gewalt 
entzogen und dabei versuchten, ihre eigenen 
Interessen durchzusetzen. Wann dieser Na-
goldgau an die Tübinger Pfalzgrafen über-
ging ist nicht belegt, jedoch wissen wir aus 
einem Schenkungsbuch des Reichenbacher 
Klosters24, dass am 22. Juli 1087 Bubo (von 
Iflingen) dem Kloster ein Gut in Gündrin-
gen an der Steinach schenkte. Als Zeuge tre-
ten hier nicht nur der Abt Wilhelm von Hir-

sau, der Calwer Graf Adalbert III., sondern 
auch ein Graf Heinrich «de Tvingen», in des-
sen Grafschaft das verschenkte Gut lag25 so-
wie dessen Bruder Hugo auf. Ein Jahr spä-
ter wird weiterer Grundbesitz in Gündrin-
gen sowie im Nachbarort Schietingen unter 
Aufsicht des zuständigen Grafen Heinrich 
von Tübingen an das Kloster übertragen26. 
Die Pfalzgrafen von Tübingen haben wahr-
scheinlich schon im 12. Jahrhundert ihre Po-
sition im Nagoldgau nicht halten können, 
um mussten eine Beschränkung ihrer Rechte 
und somit auch ihres Besitzes in Kraft neh-
men. In unserem Raum stießen – wie bereits 
erwähnt – die Grafen von Hohenberg in die- 
se Lücke. 
Erster selbständiger Graf des Geschlechtes 
der von Hohenberg war Burkhard. Die Fa-
milie profitierte vom Aussterben der Grafen 
von Haigerloch – einer weiteren Nebenlinie 
der Zollern –, deren Erbe sie übernahm so-
wie vom Erwerb des Gebietes um Rotten-
burg. 
Graf Burkhard III. von Hohenberg (1237– 
1253)27 hatte durch die Verlobung und spä-
tere Heirat mit Mechthild, der Erbtochter 
des Pfalzgrafen Rudolf II. von Tübingen, die 
einst zum alten Nagoldgau gehörende Orte 
und Gebiete um Nagold, Altensteig, Wild-
berg sowie Bulach mit den dazugehörenden 
Weilern und Dörfern um das Jahr 1230 in 
seinen Machtbereich dazubekommen. Spä-
testens seit 1237 haben sich die Hohenber-
ger im Besitz von Wildberg und Nagold be-
funden und somit auch von Altensteig und 
Neubulach28. 
Ihren gesellschaftlichen Höhenpunkt er-
reichte die Dynastie, als Gertrud, Tochter 
von Graf Burkhards III. als Gattin des spä-
teren Königs Rudolf I. von Habsburg in Er-
scheinung tritt. Dadurch sind die Grafen von 
Hohenberg in den höchsten Adelssphären 
angekommen, die sich nicht nur im Selbst-
verständnis der Familie widerspiegelt, son-
dern auch in finanzieller Hinsicht zur Belas-
tung wird. 
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Im Jahre 1253 stirbt Graf Burkhard III. von 
Hohenberg. Seine Söhne, Albert II. († 1298) 
und Burkhard IV. († 1318), teilen das Erbe 
unter sich auf. 
Zwar ist diese erste Teilung des Herrschafts-
gebietes von Zweckmäßigkeit geleitet, jedoch 
läutet sie den langsam eintretenden Nieder-
gang der Hohenberger ein. 
Graf Albert II. bekommt die alten Stamm-
güter im Süden der Herrschaft Hohen-
berg29. Sein Bruder Burkhard IV. wird mit 
dem nördlichen Teil des Erbes abgefun-
den. Dieses beinhaltet in unserer Gegend 
die Herrschaften Nagold, Altensteig, Wild-
berg und Bulach. Weiterhin gehören dazu 
die Ortschaften: Unter- und Ober-Schwan-
dorf, Beihingen, Rohrdorf, Eb- und Wöll-
hausen, Walddorf (mit dem Hof Monhardt), 
Mindersbach, Pfrondorf, Ober- und Un-
ter-Sulz, Fünfbronn, Hochdorf, Vollmarin-
gen sowie weitere Ortschaften. Auch weitere 

Rechte, wie die Vogteirechte über das Kloster 
Reuthin bzw. Rohdorf gehörten dazu. 
Dieser Burkhard IV. wird 1270 als «Graf von 
Nagold» bezeichnet30, der 1277 auch allein 
über Haiterbach herrschte31. Ihm gelingt es, 
durch eine vor 1277 geschlossene Heirat mit 
Luitgard, Erbtorchter des Pfalzgrafen Hugo 
IV. von Tübingen, sein Herrschaftsbereich 
um die Besitztümer bei Horb zu erweitern. 
1278 kommt es im Bereich um und in Al-
tensteig zu einer kriegerischen Auseinan-
dersetzung um die Stadt, wobei die Hinter-
gründe dieses Kampfes unbekannt sind. Der 
badische Markgraf Hermann VII. († 1291) 
hat mit einem 6000 Mann Heer den Grafen 
Burkard IV. von Hohenberg angegriffen. Da-
bei ist die Burg und Stadt Altensteig am 17. 
Juli 1287 in die Hände des badischen Mark-
grafen gefallen. 1288 hat der habsburgische 
König Rudolf – ein Schwager der Hohenber-
ger – die Rückgabe dieser an die Grafen von 

Burg und Stadt Nagold im 17 Jahrhundert nach Matthäus Merian.
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Hohenberg bewirkt, so dass Baden wieder 
auf Altensteig verzichten musste32. 
Die nach Burkhard IV. folgende Generation 
teilte wieder die Herrschaft auf. So haben 
sein Sohn Burkhard V. († 1354) sowie sein 
Enkel Burkhard VI. († 1342), Kind seines be-
reits 1299 verstorbenen Sohnes Otto I., die 
Herrschaft aufgeteilt. Burkhard V. bekam die 
Herrschaft um Wildberg mit Altensteig und 
Bulach sowie die dazugehörigen Güter, wie 
u. a. Altbulach und (Ober)Haugstett, Bur-
khard VI. bekam dagegen Nagold mit Hai-
terbach sowie die Hälfte an Dornstetten und 
Horb.
Doch bald scheinen die Einkünfte aus dem 
Nagolder Teil nicht mehr auszureichen, um 
das z. T. kostspielige gräfliche Leben zu tra-
gen. Am 15. Dezember 1321 verzichtet bei-
spielsweise Graf Burkhard VI. gegenüber den 
Grafen Eberhard und Ulrich von Württem-
berg auf die Lösung der Stadt Dornstetten33 
und würde gegebenenfalls seinen Besitz in 
Haiterbach, Wolfenhausen und Remmings-
heim verpfänden. 
1354 wurde die Herrschaft Wildberg durch 
die Söhne Burkhards V. wieder aufgeteilt. Sein  

Sohn Burkhard VII. († vor 1377) bekam die 
Stadt Bulach mit Altenbulach (= Altbulach), 
(Unter)haugstetten, Schönbronn, Effringen, 
Gültlingen, Eb- und Wöllhausen, Emmin-
gen, Nieder- und Obersulz und die «Wal-
deck». Die Altensteiger Herrschaft ging an 
Konrad I. (1341–1356) und an dessen Sohn 
Rudolf IV., genannt Rümelin. Er bekam 
Burg und Stadt Altensteig mit Altensteig-
dorf, Egenhausen, Spielberg, Grömbach, Be-
uren, Simmersfeld, Rotfelden, Mindersbach, 
Pfrondorf und Unterjettingen. 
Die Herrschaft Wildberg blieb erstmal bis 
1363 gemeinsamer Besitz34. Durch diese 
starke Zersplitterung ihres Gebietes gerieten 
die Hohenberger immer mehr in finanzielle 
Bedrängnis, so dass sie zum weiteren Verkauf 
von Besitz gezwungen wurden. 1363 muss da-
her Graf Burkhard VI. (und seine Frau Anna 
von Brauneck) seinen Anteil an Wildberg für 
die Kaufsumme von 8000 fl.35 an Ruprecht 
den Ältern von der Pfalz verkaufen36. Ein 
Jahr später wird Bulach mit Ober- und Nie-
dersulz, Emmingen, Ebhausen, Effringen, 
Schönbronn und (Unter)Haugstetten eben-
falls an den Kürfürsten verkauft37. 1377 ver-

Stadt Wildberg, die 1440 an Württemberg kommt. Ansicht nach Matthäus Merian, 17. Jahrhundert.
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kauft Rudolf IV. († 1397) – Sohn von Konrad 
II. – für 5870 fl. die zweite Hälfte an Wild-
berg38, ebenfalls an die kurpfälzischen Gra-
fen. 
Graf Otto II. von Hohenberg verkauft am 
23. Juni 1363 die Grafschaft Nagold mit Ha-
iterbach sowie mit der Vogtei über Rohrdorf 
und dem Kloster Reuthin, dem Kirchensatz 
zu Haiterbach sowie mit den Dörfern Schie-
tigen, Iselshausen, Schwandorf, Beihingen 
sowie Bondorf an die württembergischen 
Grafen Eberhard II. und Ulrich IV. zu einem 
Preis von 25 000 fl39. Von diesem aus dem 
Verkauf erlösten Geld, scheint bald nicht viel 
übrig geblieben zu sein, denn er tritt zwi-
schen den Jahren 1394 und 1415 wiederholt 
als «Rath und Diener» bei Verhandlungen 
Graf Eberhards III. von Württemberg auf40, 
und ist somit im gräflichen Dienste. 
Doch auch die Herrschaft Altensteig wird 
verkauft. Graf Rudolf VI. von Hohenberg 
verkauft im Jahre 1398 seinen Teil, den er 
von seinem Vetter, Graf Rudolf, genannt Rü-
melin, geerbt hat an den badischen Mark-
grafen Bernhard.41 
Die Rottenburger (Haupt)Linie muss eben-
falls Ihre Besitzungen verkaufen, so dass 
1381 Graf Rudolf III. (1350 – 1389) seine 
Herrschaft an Herzog Leopold III. von Ös-
terreich zu einem Preis von 66 000 fl. verk-
auft, die sich nun zu einem österreichischen 
Vorposten zur sich immer stärker entwi-
ckelnden Grafschaft Württemberg heraus-
kristallisiert. Spätestens im 15. Jahrhundert 
sterben die nun besitz- und herrschaftslosen 
Nachkommen Burkhards IV. aus. 
Von Niedergang des Geschlechts der Hohen-
berger profitiert nicht nur das Haus Würt-
temberg. Zahlreiche ehemals unfreie Minis-
terialfamilien, die den Landesausbau sowie 
die Erweiterung des Territoriums der Ho-
henberger mitgetragen haben, konnten im 
Laufe der Zeit in den Niederadel aufsteigen 
und sich so auch eigenes Gebiet aneignen 
und anschließend als Eigenbesitz befehligen. 
Dies wird am Verkauf des Ortes Schmieh 

durch die Herren von Berneck an 
das Haus Württemberg sichtbar, 
als die Brüder Albrecht, Gerlach 
und Huch (= Hugo) von Berneck 
an den Grafen Eberhard I. am 

25. Mai 1320 das gesamte Dorf 
verkaufen42. Doch auch die 

Herren von Haiterbach 
bzw. von Wöllhausen, die 
bereits im 13. Jahrhun-
dert als Dienstmannen 
der Hohenberger zum 
Vorschein kommen, sind 
hier zu nennen. 

Grafen von Eberstein

Die Grafen von Eberstein werden erstmals 
1085 in einer Schenkungsurkunde des Klos-
ters Reichenbach genannt, als das Klos-
ter ein Stück Land erhielt43. Um 1100 gin-
gen sie eine Heiratsverbindung mit den Zol-
lern ein, so dass sie in unserem Raum Fuß 
fassen konnten44. Otto II. von Eberstein war 
mit Elisabeth von Tübingen45 und Pfalzgraf 
Hugo IV. mit Beatrix von Eberstein verhei-
ratet46. Somit sind diese beiden Familien eine 

Das Alte und Neue Schloss Altensteig mit der evang. 
Stadtkirche. Kreisarchiv Calw, S 7/1: Photosamm-
lung Jürgen Vogel.

Wappen von Hug  
von Berneck, 1313.
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Verwandtschaft eingegan-
gen, die sich auch auf un-
seres Gebiet ausgewirkt hat. 
Ihnen gelang es zunächst 
durch einträgliche Heirats-

verbindungen – nicht nur in 
unserer Gegend – den Besitz 
zu vermehren, so dass man 
schließlich über eine statt-
liche Herrschaft verfügte. Ihre 
Stammburg hatten sie in der 
Nähe von Baden-Baden. Die 

Blütezeit der Familie ist relativ kurz und 
umfasst etwa rund hundert Jahre (1150 bis 
1250). Die Ebersteiner sind nicht nur in Do-
bel begütert, sondern haben 1149/50 das Zis-
terziensekloster Herrenalb durch Graf Ber-
told IV. sowie seine Gemahlin Uta von Lauf-
fen gestiftet. 
In Dobel übten sie jedoch übten ihre Herr-
schaft nicht selbstständig aus, sondern ha-
ben den Ort an die Herren von Strubenhardt 
zum Lehen gegeben. Dabei hat Berthold IV. 
verfügt, dass das Lehen47 beim Aussterben 
des Mannesstammes der von Strubenhardt 
an das Kloster Herrenalb zu gehen hat. Doch 
nach deren Aussterben im Jahre 1442 kommt 
Dobel an die Herren von Schmalenstein, die 
Markgrafen von Baden sowie die Grafen von 
Württemberg.
Sie hatten ferner u. a. Grundbesitz in Lieben- 
zell sowie in (Alt)Hengstett. Der gesellschaft-
licher Aufstieg der von Eberstein mündete in 
der Tatsache, dass ihnen 1195 der Grafentitel 
verliefen wurde, der erstmals von den Brü-
dern Eberhard IV († 1263) und Otto († 1278) 
in ihren Siegeln geführt wurde. Doch der 
Niedergang der Familie begann recht früh, 
als im Jahre 1219 es zur Teilung der Besitztü-
mer zwischen den Brüdern Eberhard IV. 
und Otto I. kam. Weitere Ursachen für den 
Niedergang des Geschlechtes war u. a. eine 
lange Fehde der von Eberstein mit dem Haus 
Württemberg. Dabei haben Graf Wilhelm 
von Eberstein und sein Neffe Wolf, als An-
führer der Rittergesellschaft der Martinsvögel  

u. a. zusammen mit den Herren von Schma-
lenstein und von Straubenhardt den würt-
tembergischen Grafen Eberhard II. in Wild-
bad überfallen. Mit diesem Überfall 1367 
wollte man das Aufkommen des Hauses 
Württemberg als aufsteigende Territorial-
macht im südwestdeutschen Raum verhin-
dern48. 
Auch die finanzielle Ausstattung der Töchter 
musste sichergestellt werden. 1387 verkauft 
Eberhard daher die Hälfte der Grafschaft so-
wie der Burg Neu-Eberstein für 8.000 fl. an 
Markgraf Rudolf VII. von Baden. Die Gra-
fen von Eberstein nehmen in der Folgezeit 
noch einige grundherrliche Rechte in ihren 
verbliebenen Ländereien wahr, verlieren je-
doch als Territorialherren völlig an Bedeu-
tung. Dieser Bedeutungsverlust zieht sich bis 
zum 17. Jahrhundert, als 1660 der letzte Graf 
von Eberstein stirbt49. 

Haus Württemberg

Von allen territorialen Gewalten, die in den 
Teilgebieten des alten schwäbischen Sied-
lungsgebietes, seit dem endenden 13. Jahr-
hundert entstehen, hat sich keine mit grö-
ßerer Konsequenz und zäherer Ausdauer 
behauptet als das Haus Württemberg. Im 
Hoch- und Spätmittelalter stellte es ein Spie-
gelbild der Verhältnisse im Reich dar, mit 
den Grafschaften und Herrschaften, Burgen, 
Städten und Dörfern, dazwischen liegen-
den Reichsstädten und -klöstern sowie an-
deren Herrschaften, so dass anfangs kein 
einheitliches zusammenhängendes Territo-
rium denkbar war. Doch die Expansion des 
Hauses Württemberg zum alles überstrah-
lenden Herrscherhaus auch im Gebiet des 
Kreises Calw wurde durch den wirtschaft-
lichen und sozialen Niedergang des zeitge-
nössischen Hochadels – wie der Grafen von 
Calw bzw. Hohenberg – begünstigt. Auch das 
Glück, dass die Herrschaft von zahlreichen 
Teilungen verschont blieb, sorgt dafür, dass 

Wappen von Graf Otto 
von Eberstein, 1229
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die Herrschaft Württemberg zum am bes-
ten geschlossenen Territorium im deutschen 
Südwesten wird. Jahrhundertelange, zähe 
und kontinuierliche Erwerbs- und Territo-
rialpolitik unter Ausschaltung des landsäs-
sigen Adels bzw. der Ritterschaft sowie des 
schwäbischen Städtebundes sorgen für die 
Expansion des Hauses. 
Bereits 1420 besaß die Herrschaft Württem-
berg als Reichslehen u. a. die Grafschaft Calw 
mit der Stadt, Wildbad und Zavelstein sowie 
die Herrschaft Nagold mit den Städten Na-
gold und Haiterbach. Nagold mit den dazu-
gehörigen Orten kommt schon 1363 zum 
württembergischen Einflussbereich. 
Im Endeffekt lassen sich mehrere Zeiträume 
feststellen, in denen die Kreisgemeinden an 
Württemberg übergingen. Eine von den ers-
ten Ortschaften, die württembergisch wurde, 
war Schmieh, als es 1320 durch die Herren 
von Berneck verkauft wurde.
1308 ging ein Teil von Calw an die Herren 
von Württemberg über50. Doch auch Ge-
chingen und ein Teil von Igelsloch werden 
in diesem Jahr württembergisch51. In rela-
tiv nahen Zeitabständen folgten weitere Ge-
meinden. 1323 verkaufen die Herren von 
Hornberg an Graf Eberhard I. die halbe Burg 
Vogtsberg sowie ihre Rechte an Enzklöster- 
le52. Doch auch Wenden, welches den Herren 
von Vogtsberg gehört, wird in diesem Jahr 
zur Hälfte verkauft, um anschließend 1345 
ganz an Württemberg zu übergehen. 1339 
kommt Altburg an Württemberg. 1342 
kommt das Kloster Hirsau mit seinen Besit-
zungen an die württembergischen Grafen. 
Um das Jahr 1345 werden weitere Güter er-
worben, so verkaufen wieder die Herren von 
Hornberg eine Hälfte von Aichelberg53, das 
Amt Zavelstein mit u. a. Emberg, Holzbronn, 
Rötenbach, Sommenhardt und Würzbach 
geht von den Pfalzgrafen von Tübingen an 
die Württemberger und auch der nördliche 
Teil von Oberkollwangen, Aichhalden54 so-
wie Wildbad wechseln ihren Besitzer und 
werden württembergisch. 

Einen größeren Gebietserwerb gibt es in den 
Jahren 1363/64 sowie als die Hohenberger 
zahlreiche Gebiete veräußern55. 
Das gleiche Prozedere gibt es im Jahr 1440 
als zahlreiche, ehemals hohenbergische Ge-
biete durch die kurpfälzischen Grafen an 
Württemberg verkauft werden. 
Eine weitere, größere Erwerbsphase an 
Grundbesitz ist zu Beginn des 17. Jahrhun-
derts zu beobachten. Im 1603/04 geschlos-
senen Tausch- und Kaufvertrag der Häuser 
Baden und Württemberg werden weitere Ge-
biete an das Haus Württemberg übergeben. 
Dabei gelangen die Herrschaften Altensteig 
sowie Liebenzell an die württembergischen 
Grafen. Im Austausch dafür, bekam Mark-
graf Friedrich von Baden(-Durlach) neben 
einer Kaufsumme, einige württembergische 
Besitzungen zwischen Enz und Rhein, wobei 
es sich hierbei durchweg um herrenalbisches 
Klostergut handelte. Zu diesen beiden Äm-
tern, die Württemberg bekam, zählten u. a. 
folgende Ortschaften: Beinberg, Beuren, Bie-
selsberg, Dennjächt, Egenhausen, Ettmanns-
weiler, Ernstmühl, Haugstetten, Kollbach, 
Mindersbach, Monakam, Reichenbach, Rot-
felden, Schömberg, Schwarzenberg, Sim-
mersfeld, Spielberg, Unterhaugstett, Unter-
lengehardt, Untrerreichenbach sowie ein Teil 
Zwerenbergs und Hornbergs. Es gibt einige 
wenige Ausnahmen, die erst mit der napo-
leonischen Neuordnung Europas 1803/06 zu 
Württemberg kamen. Hierzu ist beispiels-
weise die Herrschaft Berneck56 mit den da-
zugehörenden Dörfern, Überberg, Garrwei- 
ler und Gaugenwald zu zählen. Diese weni-
gen Ritterfamilien, die sich bis in die Neu-
zeit halten konnten, hatten sich seit dem 
16. Jahrhundert im Ritterkanton Neckar-
Schwarzwald ständisch organisiert. Hierzu 
sind u. a. auch die Herren von Gültlingen 
sowie die Kechler von Schwandorf zu zäh-
len. Mit der Mediatisierung gehen auch di-
ese Güter an das Königreich Württemberg 
über, so dass die Gemeinden und Dörfer des 
Landkreises nun komplett dem württember-
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gischen Herrschaftsbereich zugeschrieben 
werden können. 

Ritterfamilien 

Neben diesen wenigen Grafengeschlech-
tern gab es auf dem Gebiet des Landkreises 
noch zahlreiche Ritterfamilien bzw. Herren 
von niederem Adel. Die meisten von die-
sen stammen von Ministerialen der Grafen 
von Calw, der Grafen von Hohenberg, der 
Tübinger Pfalzgrafen bzw. der Grafen von 
Eberstein ab und konnten zum Teil im Laufe 
der Jahrzehnte und Jahrhunderte, den ihnen 
eins als Dienstausstattung zugewiesenen Be-
sitz teilweise bzw. ganz in ihren eigenen Be-
sitz umwandeln, über den sie anschließend 
frei verfügen konnten. Diese Ritterfamilien 
hatten das Aussterben überlebt und konnten 
so eine selbstständige Stellung in den Dör-
fern aufbauen, in denen sie als Dienstleute 
eingesetzt wurden. Doch auch diese Herren 
bzw. Gebiete gerieten vor allem im 14. bzw. 
15. Jahrhundert in den allgemeinen Sog der 
Ausbildung von Territorialstaaten durch die 
alles überstrahlenden Adelshäuser der Bade-
ner und Württemberger, so dass sie neue Ab-
hängigkeitsverhältnisse eingehen mussten. 
Es gelang diesen beiden Häusern, vor allem 
dem Haus Württemberg, von einigen weni-
gen Ausnahmen abgesehen, schon vor 1560 
die Adelsherrschaften in seinem Gebiet ein-
zuverleiben. Dies erklärt, warum der frühere 
Ortsadel im 16. Jahrhundert in Württem-
berg verschwunden ist. Oft hat der Ortsadel 
die Ortsherrschaft über die Orte verloren, 
konnte jedoch meist seine grundherrschaft-
lichen bzw. niedergerichtlichen Rechte erhal-
ten und ausüben. Viele dieser Ritter sind im 
14. und 15. Jahrhundert hatten sich in den 
Dienst der neuen Landesherren gestellt, so 
dass sie als Vögte den Amtsbezirken vorstan-
den, als Räte die Fürsten bei wichtigen Ent-
scheidungen unterstützten und waren oft – 
sofern vermögend – als Finanziers der Fürs-
ten tätig. 

Der Niederadel in den einzelnen  
Gemeinden und Städten57

In Altensteig waren zunächst die Grafen von 
Hohenberg begütert. Doch bereits 1240 tau-
chen die Vögte von Altensteig auf, zuerst als 
gräflich-tübingische, später als herzogliche 
Dienstleute der Hohenberger auf, die bis ins 
14. Jahrhundert erwähnt werden. Diesem 
Geschlecht folgten die Vögte von Wöllhau-
sen. 1397 verkaufte Stefan von Gundelfingen 
– der Stiefbruder des Grafen Rudolf von Ho-
henberg – seine Hälfte an der Stadt und Burg 
Altensteig dem Pforzheimer Vogt, Reinhard 
von Remchingen58. Dabei hat dieser im Na-
men des badischen Markgrafen Bernhard Al-
tensteig gekauft59. 1398 verkauft Graf Rudolf 
unmittelbar an den badischen Markgrafen 
die andere Hälfte der Stadt. Das Amt Alten-
steig war bis 1603 badisch, als es in einem 
großen Gebietstausch an Württemberg kam. 
In Altensteigdorf waren z. T. die Vögte von 
Altensteig und die Herren von Berneck be-
lehnt. Ihre Nachfolger, die Herren von Gült-
lingen verkauften das Dorf 1390 an das Haus 
Baden, welches es im 1603 an Württemberg 
übergibt. 
Berneck dagegen hat bis Mitte des 14. Jahr-
hunderts den Herren von Berneck gehört, 
die im Gefolge der Grafen von Hohenberg 
zu finden sind. Das Geschlecht stirbt im 16. 
Jahrhundert aus, aber Berneck selbst gehört 
im 14. Jahrhundert bereits den Herren von 
Gültlingen, die anfangs hohenbergische, spä-
ter kurpfälzische und letztendlich württem-
bergische Lehensleute waren. Unter würt-
tembergische Hoheit kam die ehemals zweit-
kleinste Stadt Württembergs 1805. 
Diese Herren von Berneck erscheinen erst-
mals 129460, als Hugo von Berneck zusam-
men mit Hugo von Altensteig auf einer Ur-
kunde von Konrad von Wöllhausen aus dem 
Jahre 1296 als Zeuge fungiert61. Er verkauft 
am 16. November 1399 nicht nur seine Burg, 
«genannt der Turm ob Altensteig», sondern 
auch alle Rechte, die er von seiner Muhme 
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Adelheit62, der Tochter von Hansen von 
Hornberg, bekommen hat, an den badischen 
Markgrafen Bernhard63. 
Garrweiler war im 13./14. Jahrhundert wahr-
scheinlich Lehen der Herren von Berneck. 
Wird 1669 durch Felizitas Schertlin, geb. von 
Remchingen, zusammen mit Gaugenwald 
zuerst an Herzog Eberhard von Württem-
berg verkauft. 1735 kommt es zum Tausch 
mit den Herren von Gültlingen, die es un-
ter Ablösung ihrer Ansprüche aus Pfäffingen, 
überlassen bekommen. 1805 geht es endgül-
tig an Württemberg über.
Hornberg gehörte einem Seitenzweig der 
Vögte von Wöllhausen und Verwandten der 
Herren von Faustberg. 1376 wurde der Ort 
zu einem Viertel an die Grafen von Würt-
temberg verkauft. 1394 kommen die übrigen 
¾ des Ortes wahrscheinlich über die hohen-
berger Oberhoheitsrechte nach deren Aus-
sterben an das Haus Württemberg.
Spielberg, anfänglich wohl mit der Herrschaft 
Haiterbach zusammenhängend, kommt zu-
sammen mit Altensteig von Hohenberg an 
Baden, um anschließend 1603 ein Teil des  
badisch-württembergerischen Tauschgeschäf- 
tes zu sein.

Überberg kommt 1805 zusammen mit den 
Besitztümern der Herren von Gültlingen an 
Württemberg. 
Walddorf kommt wohl von den Pfalzgrafen 
von Tübingen an die Grafen von Hohen-
berg. Ab 1321 kommt der Ort an die Johan-
niterkommende in Rohrdorf. 1738 kommt 
es endgültig an Württemberg, nachdem die 
Ortsherrschaft bis 1603 zwischen dem Amt 
Altensteig sowie Württemberg – als Schirm-
herren der Johanniterkommende – umstrit-
ten war. 
Wart ist vermutlich ab 14. Jahrhundert würt-
tembergisch, nachdem der Ort vorher von 
Ebhausen von hohenbergischen Gebiet be-
siedelt wurde.
In Althengstett waren die Grafen von Eber-
stein ab dem 13. Jahrhundert begütert. 1301 
wird es von einer Seitenlinie an das Kloster 
Herrenalb verkauft, so dass es ab 1338/41 
unter württembergischen Schutz steht. 
Neuhengstett ist eine derjenigen Gemeinden, 
von denen wir das exakte Gründungsdatum 
kennen. Dieses kann gemäß eines Eintrags 
im Kirchenbuch auf den 1. September 1700 
fixiert werden, so dass es von Anfang an un-
ter württembergischer Herrschaft war.
Ottenbronn kommt mit der Reformation 
vom Kloster Hirsau an Württemberg. 
Die Herrschaft über die Stadt Calw64 ging 
nach Aussterben der Grafen von Calw über 
zwei Erbtöchter an die Grafen von Berg-
Schelklingen und die Pfalzgrafen von Tübin-
gen über. Erstere verkauften ihre Hälfte 1308, 
letztere 1345 an Württemberg. 
Altburg gehörte zur ersten Klostergründung 
von Hirsau. Die Ortschaft kommt wahr-
scheinlich 1339 an die Herrschaft Württem-
berg. Diese verleihen 1344 den Ort an die 
Truchsessen von Waldeck, die sich nun den 
Beinamen von Altburg geben. Im 15. Jahr-
hundert geht das Lehen an die Herren von Si-
ckingen, dann von Ützlingen sowie von Wit-
tershausen. Um 1619 erwerben die Herren 
von Bouwinghausen-Wallmerode die walde-
ckische Hälfte des Ortes und veräußern den 

Burg Berneck mit der Schiltmauer.
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Lehens- und Allodialbesitz durch Alexander 
von Bouwinghausen-Wallmerode 1759 an 
das Herzogtum Württemberg. Doch der Rit-
terkanton am Kocher- deren Mitglieder die 
von Bouwinghausen-Wallmerode waren – 
hat bis 1805 hier die Steuerrechte.
Nach dem Aussterben der Grafen von Calw 
kam die Schutzvogtei – die eigentlich beim 
Reich gelegen hatte – über das Kloster Hir-
sau65 zuerst an die Pfalzgrafen von Tübin-
gen und 1342 an die Grafen von Württem-
berg, womit Hirsau – auch als Kloster – dem 
Machtanspruch des württembergischen Ter-
ritorialherren erlegen war66. 
Holzbronn war ein Teil der Zavelsteiner Herr-
schaft und kam mit dieser 1345 an Württem-
berg. 
Stammheim gehörte zum Ursprungsbesitz 
des Klosters Hirsau im 9. Jahrhundert. Die 
Ortsherren waren die Grafen von Calw, die 
1075 dem Kloster Hirsau bestätigten, dass 
der Ort dem Kloster gehört. 
Auf die im 12. Jahrhundert bezeugten Herren 
von Stammheim, folgten als Lehensleute die 
von Waldeck. 1308 gehen die Herrschafts-
rechte, die an Stammheim wieder von den 
Erben der Calwer Grafen – den Pfalzgrafen 
von Tübingen – erworben wurden, an Würt-
temberg über. 1342 gehen auch die Rechte 
am Ort, die von den Stadelherren von Wal-

deck gehalten werden, an den Grafen von 
Württemberg über.
Dobel gehörte – wie erwähnt – den Grafen 
von Eberstein. Es war ein Lehen der Herren 
von Strubenhardt und kam nach deren Aus-
sterben 1442 nicht – wie vereinbart – an das 
Kloster in Herrenalb, sondern an die Mark-
grafen von Baden, die Grafen von Württem-
berg sowie die Herren von Schmalenstein. 
Ein Teil der schmalensteinischen Ortsherr-
schaft kam bereits 1382 an Baden. Der strau-
benhardtische Anteil ging 1414 an Württem-
berg über. Die Lehensherrschaft teilten sich 
somit die beiden Häuser Baden und Würt-
temberg, bis Württemberg 1528 auch die ba-
dische übernahm.
Die Herrschaftsrechte in Ebhausen lagen im 
13. Jahrhundert bei den Grafen von Hohen-
berg und kamen 1364 mit Neubulach an die 
Pfalz. Doch für das 13. Jahrhundert tauchen 
in Ebhausen die Vögte von Wöllhausen67 auf, 
die sowohl Ministeriale der Pfalzgrafen von 
Tübingen als auch der Grafen von Hohen-
berg waren und mit dem Ort belehnt wur-
den. 1378 verkaufen auch die Brüder Gum-
pold, Heinrich und Burkhard von Gültlingen 
ihre Rechte an Ebhausen (und Wöllhausen) 
an den Pfalzgraf Ruprecht I.68 Mit Wildberg 
wurde Ebhausen 1440 württembergisch und 
von diesen an die Herren von Gültlingen be-
lehnt. 
Ebershardt war ein Teil der hohenbergischen 
Siedlung und kam mit Nagold 1363 an Wür-
temberg. 
Rotfelden wurde 1005 vom König Heinrich 
II. dem Kloster Stein am Rhein geschenkt69. 
Doch die weltliche Herrschaft üben hier die 
Herren von Hohenberg aus, so dass der Ort 
1397/98 mit der Herrschaft Altensteig zuerst 
an Baden und anschließend 1603 an Würt-
temberg ging. 
In Wenden werden die Herrschaftsrechte von 
den Vögten von Wöllhausen ausgeübt, die 
zusammen mit der Herrschaft Fautsberg ab 
1345 endgültig an Württemberg übergehen. 
Egenhausen kommt vom Hohenberger Be-

Wappen der Herren  
von Bouwinghausen- 

Wallmerode.

Wappen von Berthold 
von Straubenhardt, 

1294.
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sitz 1397/98 mit dem Altensteig an Baden, 
mit dem es 1603 an Württemberg verkauft 
wird.
Enzklösterle wurde von den Herren von 
Berneck-Wöllhausen 1323 als eine geistige 
Stiftung gegründet. Jedoch hielt sich hier das 
gestiftete Kloster nicht sehr lange, so dass 
die Nachkommen der Herren von Berneck-
Wöllhausen, die Herren von Hornberg, ei-
nen Teil des Ortes 1323 an Württemberg 
veräußerten. Der Rest kam 1345 durch die 
Pfalzgrafen von Tübingen an Württemberg.
Gechingen ist wahrscheinlich nach dem Aus-
sterben der Calwer Grafen in den Besitz der 
Pfalzgrafen von Tübingen übergegangen. 
Nachdem die hier belehnten «Herren von 
Gächingen» ihre Rechte 1308 aufgegeben 
haben, wird der Ort 1303/09 überwiegend 
an das Kloster Herrenalb verkauft. An Würt-
temberg kommt der Ort ab 1417, als Graf 
Eberhard der Jüngere von Heinrich Truch-
sess von Waldeck diesem dessen Rechte am 
Ort abkauft. In der Folgezeit kommt es öfters 
zum Wechsel von Herrschafts- sowie Orts-
rechten in Gechingen, so dass der endgül-
tige Übergang aller Rechte an Württemberg 
1806 zwischen Baden und Württemberg ge-
regelt wird. 
An Gechingen kann man sehr deutlich er-
kennen, dass eine Gemeinde im Laufe der 
Jahrhunderte sehr viele verschiedene Orts- 
bzw. Lehensherren haben konnte. Nach dem 
Aussterben der Grafen von Calw gibt es für 
den Ort folgende belegbare Grund- und 
Lehensherren: die Herren von Gechingen, 
Pfalzgrafen von Tübingen, Truchsessen von 
Waldeck, Bürger der (freien) Stadt Weilder-
stadt, Bürger der Stadt Calw, Klöster Herren-
alb, Hirsau und Bebenhausen, der Prediger-
orden von Pforzheim, ein Beginenhaus von 
Weilderstadt, das Chorherrnstift von Baden-
Baden sowie die Markgrafen von Baden70. 
In Herrenalb waren anfänglich die Grafen 
von Eberstein begütert, die hier 1149 das 
Kloster Herrenalb gestiftet haben. Spätestens 
1288 gingen die Schirmrechte an die Gra-

fen von Baden über. 1338 gab Kaiser Ludwig 
der Bayer die Rechte über das Kloster an die 
Grafen von Württemberg, die ihre Rechte 
schließlich 1341 gegenüber dem Haus Baden 
durchsetzen konnten. Allerdings gab es zwi-
schen Baden und Württemberg bis zum end-
gültigen Kompromiss aus dem Jahre 1497 
immer wieder Streitigkeiten, die z. T. soweit 
gingen, dass das Kloster sich unter Berufung 
auf die Freiheit der Schirmherrnwahl, 1496 
den Markgrafen zuwandte. 
Bernbach ist geschichtlich mit Herrenalb 
verbunden. 
In Neusatz waren die Herrschaftsrechte an-
fänglich zwischen den Grafen von Vaihin-
gen und den Grafen von Eberstein geteilt. 
1258 kommt die Vogtei – nach einem Ver-
kauf durch die Ritter von Remchingen – 
zum Kloster Herrenalb. 1263 hat Ulrich von 
Stein – ein Lehensmann der Grafen von Vai-
hingen – die Dorfherrschaft ebenfalls an das 
Kloster übergeben. In der Auseinadersetzung 
zwischen Baden und Württemberg aus den 
Jahren 1497/98 wird der Ort den Württem-
bergern zugesprochen. 
Rotensol kam nach der Aufhebung des Klos-
ters Herrenalb an Württemberg. 
In Haiterbach71 kommen als Ortsherren zwei 
Familien in Frage, die jedoch aufgrund von 
fehlenden schriftlichen Unterlagen nicht ex-
plizit beantwortet werden kann. Zum einen 
können dies die Nachfahren eines 1099 ge-
nannten «Walther de Heitirbach», zum an-
deren die Pfalzgrafen von Tübingen sein. Ab 
dem 13. Jahrhundert tauchen diese Herren 
von Haiterbach als Lehensleute der Pfalz-
grafen von Tübingen bzw. der Grafen von 
Hohenberg auf, die wahrscheinlich genealo-
gisch gesehen nichts mit den edelfreien Na-
mensträgern aus dem 
11. Jahrhundert haben. 
Als Teil der hohenber-

Wappen von Volmar 
von Haiterbach, 1295. 
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gischen Herrschaft kommt Haiterbach 1363 
an Württemberg. 
Beihingen sowie Oberschwandorf sind terri-
torialgeschichtlich an Haiterbach gebunden 
und kommen 1363 mit der Stadt an Würt-
temberg.
Unterschwandorf war Sitz der Ministerialen 
von Schwandorf, die seit 1283 den Beinamen 
Kechler72 tragen und als Ministeriale der 
Pfalzgrafen von Tübingen sowie der Grafen 
von Hohenberg erscheinen. 1297 wird die 
Hälfte an Unterschwandorf durch den Bula-
cher Vogt von Löthe an das Kloster Reutin 
in Wildberg verkauft. Die Oberhoheit geht 
1363 mit Bulach an das Haus Württemberg 
über, so dass die Kechler von Schwandorf 
von diesem belehnt wurden. Eine Zeitlang 
befand sich Schwandorf im Eigenbesitz der 
Familie, wird jedoch 1516 wieder zum würt-
tembergischen Lehen, als Hans Kechler der 
Jüngere d dies dem Haus Württemberg auf-
trägt. Zum Ritterkanton Neckar-Schwarz-
wald gehörig, fällt es 1805 an Württemberg 
(wieder zurück).
Höfen ist territorialgeschichtlich sehr eng 
mit Calmbach verbunden, so dass er zusam-

men mit Neuenbürg zu Beginn des 14. Jahr-
hunderts an Württemberg kam.
Liebenzell ging in einer Schenkung Uta von 
Calw an das Kloster Hirsau über. Doch die 
Herrschaftsrechte kamen über die Grafen 
von Eberstein bzw. über die von ihnen ein-
gesetzten Ministeriale – Herren «von Ly-
bencelle» – an die Markgrafschaft Baden. 
Ludewicus de Lybencelle überließ Liebenzell 
1272 dem Deutschen Orden. Von diesem hat 
der Markgraf von Baden den Ort 1273 als 
Teil des Erbes der Ebersteiner wieder abge-
löst. 1358 wird der Ort an den tübingischen 
Pfalzgraf Ruprecht I. verpfändet. Doch ab 
1388 ist das Haus Baden wieder im Besitz 
der Burg und Herrschaft. 1603 kam die Stadt 
und Amt Liebenzell, zusammen mit Altens-
teig, im Rahmen des Gebietstausches an das 
Haus Württemberg. 
Beinberg und Maisenbach sind stets mit Lie-
benzell verbunden und kommen 1603 an 
Württemberg.
Möttlingen ist ein früherer Besitz des Klos-
ters Hirsau. Doch im Spätmittelalter war es 
in den Händen der Truchsessen von Wal-
deck, die hier als Hauptlehensträger auftra-
ten. 1411 wird der Ort an Graf Eberhard von 
Württemberg abgetreten. Allerdings hat ab 
1370 die Stadt Weilderstadt ebenfalls Besitz 
im Ort, muss sich aber dem Haus Württem-
berg unterwerfen. 
Monakam gehört herrschaftlich gesehen 
stets zu Liebenzell und kommt somit 1603 
an Württemberg. 
Unterhaugstett gehörte bereits zur früheren 
Ausstattung des Klosters Hirsau. Der Ort 
kommt im späten 11. Jahrhundert an die 
Herrschaft Liebenzell, um 1603 an Würt-
temberg zu gelangen. 
Unterlengenhardt kommt im 12. Jahrhun-
dert durch Uta von Calw as das Kloster Hir-
sau und ist herrschaftlich stets mit Liebenzell 
verbunden, so dass es 1603 an Württemberg 
verkauft wird. 
Nagold ist in fränkischer Zeit Zentrum des 
Verwaltungsbezirks Nagoldgau und Sitz des 

Schloss Unterschwandorf. Kreisarchiv Calw, S 7/1: 
Photosammlung Jürgen Vogel.
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Grafen Gerold. 1005 ist der Ort bereits im 
Besitz des Klosters Stein am Rhein. 1007 
wird Nagold – als Teil einer Schenkung – 
dem Bamberger Bistum übergeben. Vermut-
lich über die Bamberger Vogtei gelangten die 
Herrschaftsrechte spätestens im 13. Jahrhun-
dert an die Grafen von Hohenberg. Die bei 
den Grafen von Hohenberg üblichen Erb-
teilungen führten zu starker Aufsplitterung 
des Familienbesitzes. Otto II. verkaufte am 
23. Juni 136373 seinen Anteil – mit Nagold 
und der dazugehörenden Herrschaft – an die 
württembergischen Grafen Eberhard II. und 
Ulrich IV. 

Emmingen kommt bei der durch die Grafen 
Burkhard VII. und Konrad I. von Hohenberg 
vorgenommenen Teilung an die Herrschaft 
Bulach. Von dort gelangte es 1364 an die 
Kurpfalz, um 1440 an Württemberg verkauft 
zu werden. Doch auch das Kloster Stein am 
Rhein ist hier bis 1543 begütert, bis Würt-
temberg auch diese Rechte aufkauft. 
Der Ortsadel in Gündringen ist im 11. und 
12. Jahrhundert den Pfalzgrafen von Tü-
bingen lehenspflichtig. Durch Schenkungen 
dieses und sonstigen Adels74 gelangt der Ort 
in den Besitz des Klosters Reichenbach75, wo 
der Ort auf jeden Fall bis 1290 bleibt. Im 
Spätmittelalter waren die Herren von Böklin 
und die Kechler von Schwandorf sowie deren 
Erben76 hier begütert. Der Ort war bis 1805 
kein Bestandteil des württembergischen Ter-
ritorialstaates und gehörte zur Herrschaft 
Berneck77. 

Hochdorf gehörte den Pfalzgrafen von Tü-
bingen. Zu Beginn des 13. Jahrhunderts wa-
ren hier die Herren von Böklin belehnt. Ab 
1478 hat Württemberg immer größeren 
Einfluss auf die Ortschaft ausgeübt, die es 
schließlich bis 1503 komplett erwarb. 
Mindersbach gehörte zur hohenbergischen 
Herrschaft Altensteig und kam mit dieser 
1603 an Württemberg.
Pfrondorf fiel bei der Teilung der hohenber-
gischen Herrschaft Wildberg an Altensteig 

und wurde später mit dieser 1397/98 badisch 
bzw. 1603 württembergisch. 
Schietingen war 1085 eine Schenkung an das 
Kloster Reichenbach78. Mit der hohenber-
gischen Herrschaft Nagold fiel der Ort 1363 
Württemberg zu. 
Für Vollmaringen79 sind bereits für 1317 die 
niederadeligen Herren von Dettlingen be-
kannt, die hier auch Ortsherren sein dürften. 
Doch auch die Herren von Haiterbach, die 
Vögte von Wöllhausen und die Herren von 
Böcklin waren hier im 14. Jahrhundert be-
gütert. Die Herren von Dettlingen werden – 
nach deren Aussterben – im 15. Jahrhundert 
von den Herren von Gültlingen als Orts-
herren abgelöst. Doch auch diese Linie der 
von Gültlingen stirbt bald aus. Das Rittergut 
fiel 1545 an Werner von Neuhausen, so dass 
eine weitere Adelsfamilie hier die Ortsherr-
schaft hatte. Doch auch diese hat keinen lan-
gen Bestand, denn bereits 1631 tritt Otto von 
Ow zu Felldorf als Ortsherr auf. Dieser war 
mit Barbara Crescentia, einer von vier Töch-
tern von Marx Caspar Neuhausen verheira-
tet und übernahm nach dem Tod des letz-
ten männlichen Herren von Neuhausen des-
sen Erbe. Nachdem 1656 Otto von Ow stirbt, 
verkaufen seine Erben Vollmaringen an Ja-
kob Rudolf Streit von Immendingen, der 
ein ebersteinischer Oberamtmann war. Er 
ließ sich 1656 in den Ritterkanton Neckar-
Schwarzwald aufnehmen. Da er nach sei-
nem Tod 1690 keine Söhne hinterließ, wurde 
seine Tochter Maria Johanna Alleinerbin. Sie 
heiratete 1669 Dionysos von Rost, der 1680 
in den Freiherrenstand erhoben wurde, aus 
einer Tiroler Adelsfamilie stammt und seit 
1677 Hauptmann der Grafschaft Hohenberg 
in Rottenburg war. Nach seinem Tod 1730, 
kommt es zu einigen Erbstreitigkeiten bei 
seiner Verwandtschaft, so dass ab 1773 wie-
der eine weitere Adelsfamilie in Vollmarin-
gen als Ortsherren auftrit. Wie schon bei den 
vorhergehenden Familien gesehen, ergab 
sich auch bei den im späten 18. Jahrhundert 
nachfolgenden Herren von Hornstein und 
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Waldburg-Zeil, dass sie keine männlichen 
Nachkommen hinterließen und so, wie-
derum weitere Familien an die Ortschaft ka-
men. Dies endete am 19. November 1805, als 
Württemberg alle in seinem Territorium lie-
genden reichsritterschaftlichen Besitzungen 
in sein Territorium einverleibte.
Als Nachfolger der Pfalzgrafen von Tübingen 
kommen die Grafen von Hohenberg an Neu-
bulach. Mit der Aufsplitterung der hohen-
bergischen Herrschaft, gehört es zum Anteil 
von Graf Burkhard VII. Dieser veräußerte 
1363 einen Teil an Ruprecht von der Pfalz. 
Der zweite Teil wurde 1377 ebenfalls an die-
sen verkauft, bis schließlich beide Teile 1440 
von Württemberg gekauft wurden.
Altbulach kommt mit Neubulach an die Gra-
fen von Hohenberg, um anschließend über 
die pfälzischen Grafen 1440 an Württem-
berg zu gelangen. Ein Teil der ortsherrschaft-
lichen Rechte von Altbulach war jedoch auch 
im Besitz der Schenner zu Wildberg, die sie 
1494 an das Kloster Hirsau verkauften. Diese 

werden 1558 von Herzog Christoph Würt-
temberg erworben.
Liebelsberg ist im 13. Jahrhundert im Besitz 
der Pfalzgrafen von Tübingen. 1394 leiht der 
badische Markgraf Bernhard den Truchses-
sen von Waldeck, die Burg Waldeck sowie 
einen Teil von Liebelsberg als Mannlehen80. 
1374 verkauft Gerlach von Weitingen so-
wie seine Frau Suse von Böcklingen an den 
Pfalzgraf Rudolf den Älteren ihren Anteil 
am Dorf81. Der übrige Teil (wahrscheinlich 
?) war ja badisches Lehen für die Truchses-
sen von Waldeck. 1417 erwirbt Württemberg 
die ersten Rechte an Altbulach, 1440 fiel ihm 
auch der pfälzische Anteil zu. Die waldecki-
schen Rechte gingen an das Kloster Hirsau 
über, so dass der Ort erst 1558 komplett an 
Württemberg fiel. 
Martinsmoos kam wahrscheinlich mit dem 
Besitz der Grafen von Calw an Württem-
berg.
Oberhaugstett gehörte zur hohenbergischen 
Herrschaft82 und kam mit deren Verkauf an 

Stadt Bulach, ab 1440 im Besitz des Grafen von Württemberg. Nach einer Ansicht von 1643.
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die Pfalz. Beim Kauf durch Württemberg 
blieb der Ort beim damaligen Amt Wildberg. 
Neuweiler wird 1323 als Teil der Herrschaft 
Vogtsberg durch die Herren von Hornberg 
an das Haus Württemberg verkauft83. Mit 
dieser Herrschaft wird Neuweiler 1346 an die 
Kechler von Schwandorf verpfändet84. 
Agenbach war im Besitz des Klosters Hir-
sau und wurde vom dortigen Klosteramt bis 
1807 verwaltet. 
Breitenberg war Teil der hohenbergischen 
Herrschaft Bulach und kam mit dieser 1363 
an die Pfalz bzw. 1440 an das Haus Würt-
temberg.
Gaugenwald gehörte zur Herrschaft Berneck. 
Der Ort wird 1669 durch die Herren von 
Remchingen an Württemberg verkauft, 
kommt jedoch im gleichen Jahr wieder an 
die Herren von Gültlingen. Endgültig an 
Württemberg fällt er 1805.
Oberkollwangen wurde durch den Angel-
bach in zwei kirchliche sowie weltliche Hälf-
ten geteilt. Der nördliche Teil des Ortes ge-
hörte zur Diözese Speyer und zur Herrschaft 
Zavelstein und wurde mit dieser 1345 würt-
tembergisch. Der südliche Teil dagegen un-
terstand der Erzdiözese Konstanz und war 
TeiI der Herrschaft Wildberg, so dass er – 
über die Kurpfalz – 1440 an württember-
gische Grafen kam.
Zwerenberg gehörte zur Herrschaft Horn-
berg und kam zum Teil 1376 Württemberg. 
Der andere Teil war badisch. 1603 ging auch 
dieser endgültig an Württemberg über.
Oberreichenbach geht mit der Vogtei der 
Grafen von Vaihingen an das Kloster Hirsau 
über. 
Im 12. Jahrhundert ist das Kloster Hirsau 
– nach einer Schenkung von Uta von Calw 
in Igelsloch begütert. Mit dem Amt Lieben-
zell gelangte 1273 die Hälfte des Ortes an die 
Markgrafen von Baden. Den anderen Teil er-
warb Württemberg 1308/45 zusammen mit 
Calw. 1528 gelangte dieser Teil im Tausch an 
Baden, um 1603/04 wieder ein Teil des ba-
disch-württembergischen Gebietstausches zu 

sein, wobei der Ort komplett an Württem-
berg überging.
Oberkollbach kommt an Württemberg von 
den Grafen von Calw an ihre Nachfahren, 
Grafen von Vaihingen, von denen das Kloster 
Hirsau 1303 die Vogtei erwarb. Bis 1807 ge-
hört der Ort somit zum Klosteramt Hirsau.
Würzbach, wo schon das erste Hirsauer 
Kloster begütert war, war Teil der Herrschaft 
Zavelstein, mit der es 1345 an Württemberg 
ging.
Ostelsheim kam wahrscheinlich über die Gra-
fen von Calw, von Vaihingen, Pfalzgrafen von 
Tübingen zusammen mit Böblingen 1357 an 
Württemberg. Doch auch die Herren von 
Söler von Richtenberg sollen hier begütert 
gewesen sein. 
Rohrdorf war anfänglich im Besitz der Gra-
fen von Hohenberg. Die Ortsherren wa-
ren die Vögte von Wöllhausen. Von diesen 
erwarb die Johanniterkommende 1303 ei-
nen Teil des Ortes85. Der Ort kam endgültig 
1363 und 1440 zu je einem Teil an die Herr-
schaft Württemberg. Der Johanniterorden 
übte hier jedoch bis ins 18. Jahrhundert die 
niedere Gerichtsbarkeit aus. 1738 trat Würt-
temberg einen Teil seiner Rechte im Aus-
tausch für Walddorf ab. 1805 wurde der Ort 
komplett württembergisch. 
Schömberg gelangte durch Schenkung der 
Gräfin Uta von Calw in den Besitz des Klos-
ters Hirsau. 1272 ging der Ort in den Be-
sitz des Deutschherrenordens über, der ihn 
1273 an Baden verkaufte. Im Tausch- und 
Kaufvertrag von 1603 wurde Schömberg an 
Württemberg veräußert. 
Bieselsberg ist anfänglich Besitz des Klos-
ters Hirsau und hängt geschichtlich mit dem 
Amt Liebenzell zusammen, so dass er 1603 
an Württemberg kommt. 
Langenbrand kommt wahrscheinlich im 14. 
Jahrhundert an Württemberg. Doch auch 
im 15. und 16. Jahrhundert kauft das Haus 
Württemberg hier Reche von den Herren 
von Steten, von Sachsenheim, von Strauben-
hart und Achior von Ulm auf. 
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Oberlengenhardt sowie Schwarzenbeg kamen 
als Teil der badischen Herrschaft Liebenzell 
1603 an Württemberg.
Simmersfeld selbst gehörte zur hohenber-
gischen Grafschaft. Es kommt mit Altensteig 
zuerst an Baden und 1603 an Württemberg. 
Aichhalden ist – wie die Burg Faustberg – ab 
1345 endgültig württembergisch. 
In Beuren kommen zwischen 1263–1276 
Ministeriale von Beuren im Gefolge der Gra-
fen von Hohenberg und der Pfalzgrafen von 
Tübingen vor, so dass die Besitzverhältnisse 
hier die gleichen wie in Altensteig sind.
Ettmannsweiler gehörte zum württember-
gischen Machtbereich ab 1603, nachdem es 
vorher zur hohenbergischen Herrschaft Al-
tensteig gehörte.
Fünfbronn wird wahrscheinlich 1284 von 
Wolfram von Altensteig dem Kloster Aller-
heiligen geschenkt. Spätestens 1303 kommt 
es zwischen dem hohenberger Grafen Bur-
khard IV. und dem Kloster Allerheiligen zu 
einem Vergleich über die Rechte an Fünf-
bronn86. Doch auch andere Besitzer, wie 
die Müller von Mandelberg, Herren von 
Berneck und Markgrafen von Baden haben 
hier Herrschaftsansprüche. Der Ort kaufte 
sich scheinbar 1474 frei, um ab diesem Jahr 
dem württembergischen Zuständigkeitsbe-
reich anzugehören87. 

Simmozheim war ein vaihingisches Lehen. 
Die dort ansässigen Lehensleute, waren Mi-
nisteriale der Grafen von Vaihingen. Dies 
waren wohl ab 1320 die Herren von Kröwel-
sau. 1359, nachdem die Ortsherrschaft von 
den Grafen von Vaihingen, an Württem-
berg überging, waren die Herren von Spend-
lin eingesetzt. Durch diese wird der Ort 1341 
an Herrenalb verkauft. Bis 1808 ist er in die 
Klosteramtspflege Merklingen eingebunden. 
Teinach ist herrschaftlich eng mit Zavelstein 
verbunden. Zwar wird Zavelstein 1345 an die 
Pfalzgrafen von Tübingen verpfändet, jedoch 
wird Teinach davon ausdrücklich ausgenom-
men88. In den folgenden Jahrhunderten wird 
es immer wieder an verschiedene Herren 
verpfändet. 

Emberg gehörte stets zur Herrschaft Zavel-
stein und teilt die Geschichte der ehemals 
kleinsten Stadt Württembergs. 
Rötenbach war im Mittelalter Besitz des Klos-
ters Hirsau und gehörte zur Herrschaft Za-
velstein. 

Schmieh wurde 1320 durch die Gebrüder von 
Berneck an den württembergischen Grafen 
Eberhard verkauft und gehörte zur Herr-
schaft Zavelstein. 

In Sommenhardt war das Kloster Hirsau be-
gütert89. Seit dem 14. Jahrhundert gehört es 

Ansicht von Burg und Stadt Zavelstein mit Teichach im 17. Jahrhundert. Ansicht nach Matthäus Merian.
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zur Herrschaft Zavelstein und teilt somit de-
ren Geschichte. 
Zavelstein war ursprünglich Besitz der Gra-
fen von Calw. Über die Grafen von Berg-
Schelklingen und die Pfalzgrafen von Tübin-
gen kommt es im frühen 14. Jahrhundert an 
Württemberg. Es wird 1345 noch mal an die 
Pfalzgrafen von Tübingen verpfändet. Der 
Ort ist anschließend in den Händen von ver-
schiedenen Familien (von Straubenhardt, 
von Gültlingen), bis es 1620 von den Herren 
von Bouwinghausen-Walmerode erworben 
wird. 1710 kauft Württemberg als Lehens-
herr den Besitz wieder zurück. 
Unterreichenbach ist herrschaftlich mit Lie-
benzell verbunden und kommt 1603 an 
Württemberg. 
Kapfenhardt kam wahrscheinlich im 14. Jahr-
hundert mit dem Amt Neuenbürg an Würt-
temberg. 
Wildbad wird 1345 von den Pfalzgrafen von 
Tübingen an Württemberg verkauft90. 
In Aichelberg wurde die Ortsherrschaft durch 
ein niederadeliges Geschlecht ausgeübt. Die 
hier ansässigen Herren von Fautsberg waren 
Ministeriale der Grafen von Hohenberg. Ihre 
Erben, die Herren von Hornberg, verkauften 
1323 ihren Anteil am Ort und Burg an den 
württembergischen Grafen Eberhard. Die 
andere Hälfte kam 1345 von den Pfalzgrafen 
von Tübingen an das Haus Württemberg. 
Calmbach kommt vermutlich über die Vog-
tei der Grafen von Calw an die Grafen von 
Vaihingen. Im 14. Jahrhundert kommt der 
Ort vermutlich mit Neuenbürg an Würt-
temberg. 
Wildberg kam durch Heirat an die Grafen 
von Hohenberg91. Mit der Teilung der Besit-
zungen der Grafen von Hohenberg, entstand 
1303 eine eigene Herrschaft Wildberg. Diese 
wurde noch mal geteilt in die Linien Bulach 
und Altensteig, jedoch blieb die Stadt Wild-
berg bis 1363 gemeinschaftlich. 1363 kauft 
Ruprecht von der Pfalz – aufgrund großer 
finanzieller Schwierigkeiten – die eine (von 
der Bulacher Herrschaft), und 1377 die an-

dere Hälfte (von der Altensteiger) an Wild-
berg. 1440 kommt Wildberg an Württem-
berg.
Effringen ist als Teil der hohenbergischen 
Herrschaft Wildberg 1363 an die Pfalz und 
1440 an die Grafen von Württemberg ge-
kommen. 
Die Lehenshoheit über Gültlingen hatten die 
Grafen von Hohenberg, die diese 1364 an 
die Grafen von der Pfalz veräußerten. Gült-
lingen ist teilweise bis 1445 im Besitz der 
Herren von Gültlingen geblieben, so dass die 
Ortschaft im 15. Jahrhundert württember-
gisch wird. 

Die Herren von Gültlingen ist eines der recht 
lange belegbaren Geschlechter im Kreisge-
biet. Der erste historisch belegbare von Gült-
lingen ist Gundibald, der 129692 stirbt. Sein 
Sohn Johann, wird unter den Ministerialen 
der Grafen von Hohenberg genannt. Ver-
mehrt kommt das Geschlecht in den schrift-
lichen Quellen im späten 14. und frühen 15. 
Jahrhundert vor. In den 1460er und 1470er 
Jahren sind sie Vögte in Nagold93. Seit dem 
14. Jahrhundert gibt es gibt es verschiedene 
Zweige der Familie, die u. a. in Berneck und 
Hohenentringen ihre Sitze haben. 
Einen gesellschaftlichen Anstieg erfährt die 
Familie 1545 als Balthasar von Gültlingen († 
24. Juni 1563) mit der Erbkämmererwürde 
ausgestatten wird, die immer an den ältesten 
Nachkommen überging. Dabei steigt dieser 
zu einen der wichtigsten Vertrauten des Her-
zog Ulrichs auf, wohnt auf seinen Befehl den 
Reichstagen zu Augsburg in den Jahren 1546 
und 1548 bei, so dass er eine 
starke politische Rolle aus-
füllen konnte. Durch seine 
guten Dienste beim würt-
tembergischen Hof wer-
den ihm weitere Ämter ver-

Wappen der Herren 
von Gültlingen.
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liehen. So ist er 1553 als Landhofmeister 
an der Spitze der Kirchen- und Schulkom-
mission und 1556 führt zusammen mit Jo-
hannes Brenz (* 24. Juli 1499, † 11. Septem-
ber 1570) die Aufsicht über die Universitäts-

kommission. Die Familie bleibt bis zum Jahr 
1805 reichsunmittelbar. 
Schönbronn sowie Sulz am Eck kommen als 
Teil der hohenbergischen Herrschaft 1363 an 
die Pfalz und 1440 an Württemberg.
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Anmerkungen

 1  Statutum in favore principum
 2  «Bündnis mit den Fürsten der Kirche» 
 3  Edelfrei bedeutet, dass jemand von uradeliger, dynastischer Herkunft ist 
 4  ursrpünglich ministerialis (lat.): im ursprünglich kaiserlichen Dienst stehender Beamter
 5  Dieser Begriff war bis dato dem niederen und höheren Adel vorenthalten: «Milites» bedeutet Ritter 
 6  Hier wird auf die Veröffentlichung von Irene Göhler: Die Grafen von Calw, Calw 2006 verwiesen, in 

der auf die Genealogie der Familie eingegangen wird
 7  Ebenda. S. 16
 8  Zur Problematik des Codex Hirsaugiensis siehe u. a. Stephan Molitor: Der Codex Hirsaugiensis. Eine 

zentrale Quelle für die Geschichte Südwestdeutschlands im Hochmittelalter. In: Der Landkreis Calw. 
Ein Jahrbuch, Bd. 22, Calw 2004, S. 181–193 und Irene Göhler: Die Grafen von Calw. Calw 2006

 9  Auflistung übernommen nach Irene Göhler
10  Papst Leo IX war sein Onkel mütterlicherseits. Er besuchte ihn 1049, nach dem Tod seines Vaters, 

Adalbert, um Adalbert II. für sein Reformwerk zu gewinnen. Er legte Adalbert nahe, das verfallene 
Kloster wieder aufzubauen und dort für ein frommes Leben zu sorgen. Doch erst zehn Jahre nach 
diesem Besuch wird das Kloster wieder gegründet. Ein Grund könnte die verstärkte Besiedlungspo-
litik des Grafen gewesen sein, so dass er erst später der für ihn weniger wichtigen Klostergründung 
nachging 

11  Ingersheim war die wichtigste Gerichtstätte im Machtbereich von Adalbert II. 
12  Die Grafen von Calw haben in Sindelfingen ein Kloster gegründet und gaben den dortigen Besitz die-

sem zur Schenkung. Später wurde dieses Kloster zum Kanonikerstift umgewandelt
13  Kaiser Heinrich IV. bestätigt am 9. Oktober 1075 die Wiedereinrichtung des Klosters Hirsau. Wirtem-

bergisches Urkundenbuch (WUB) 1, S. 276–281 
14  Dies waren: Bruno (zw. 1055 und 1065 geb.), Adalbert III. (gest. 1094), Uta und Irmgard 
15  Es ist ein zwischen dem deutschen Kaiser V. und dem Papst Calixt II. öffentlich ausgetauschtes Staats-

kirchenvertrag, mit dem der Investiturstreit (Konflikt um die Amtseinsetzung von Geistlichen) bei-
gelegt wurde 

16  näheres siehe: Meinrad Schaab: Geschichte der Kurpfalz, Band 1: Mittelalter, Stuttgart 1988, S. 30; 
Stephan Molitor: Das Reichenbacher Schenkungsbuch, Stuttgart 1997: P 125, St. 143 zwischen 1125– 
1137; Annales Sindelfingenses, Monumenta Germaniae Historica Scriptores 17, S. 301 (1122); WUB 
1, S. 305–306 (1095) sowie Codex Hirsaugiensis (CH) fol. 37 a, 50 a, 51 b, 67 b.

17  Die Vogtei über das letztgenannte Kloster hing an dem Pfalzgrafentitel, den er beim Dynastiewechsel 
auf Reichsebene wieder an die Familie von Ballenstedter abgeben musste

18  CH, fol. 29 b und 37 a
19  Details siehe Marina Lahmann: Uta von Calw, Herzogin von Schauenburg (um 1120 – um 1196), 

Calw 2004
20  Es bliebe zu klären, auf welche Weise die Grafen von Calw es schafften, die Nachfolge der Vaihinger 

Grafen anzutreten
21  ist seit Adalbert III. in Besitz der Grafen von Calw 
22  Hauptstaatsarchiv Stuttgart (HStAS), A 602: Württembergische Regesten, Nr. 14112, Vertrag vom 26. 

Sept. 1356
23  Die Urkunden der deutschen Könige und Kaiser. Bd. 10. Teil 3: Die Urkunden Friedrichs I., 1168–

1180, bearbeitet von Heinrich Appelt, Hannover 1985, Nr. 779
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24  Christian Tubingius Burrensis coenobii annales (Die Chronik des Klosters Blaubeuren, ed. Gertrud 
Brösamle, deutsche Übertragung Bruno Maier, = Schriften zur südwestdeutschen Landeskunde 3, 
Stuttgart 1966). Christian Tubingius (1548–1562) war der letzte katholische Abt im Blaubeuren. Er 
hat versucht, aus ihm zur Verfügung stehenden früheren Quellen versucht, die Geschichte des 1085 
gegründeten Klosters nachzuzeichnen

25  Stephan Molitor: Das Reichenbacher Schenkungsbuch, Stuttgart 1997, S. 123 P. 19: [...] et trium co-
mitum, uidelicet Heinrici de Tvingen, in cuius comitatu idem predium situm est, [...]

26  Ebenda. S. 117f, P. 12 u. S. 186., St 11
27  Enkel von Graf Burkhard 
28  Vgl. Sönke Lorenz: Neubulach auf dem Weg in die Geschichte: vom frühen ins späte Mittelalter. In: 

Neubulach – eine Stadt im Silberglanz. Filderstadt, 2003. S. 63
29  Rote Burg (später Weilerburg), die Gegend um Rottenburg sowie die südlichen Stammgüter der 

Herrschaft Hohenberg mit dem Erbe der von Haigerloch 
30  WUB 7, S. 114f., Nr. 2174
31  vgl. Friedrich Gand: Chronik Haiterbach., S. 127–185, hier S: 131
32  WUB 9, S. 204f, Nr. 3738
33  HStAS A 602, Nr. 8056
34  Hans Peter Müller: Genealogia Hohenbergica, Die Linien Wildberg und Nagold, in: Rüth/Zekorn: 

Graf Albrecht II. und die Grafschaft Hohenberg, Tübingen 2001. S. 111f. 
35  fl. = florentische Gulden, Währungseinheit 
36  Monumenta Hohenbergica, Urkundenbuch zur Geschichte der Grafen von Zollern-Hohenberg und 

ihrer Grafschaft, hrsg. von Ludwig Schmid, Stuttgart 1862, S. 520ff, Nr. 569
37  Monumenta Hohenbergica, S. 525f., Nr. 573
38  Ebenda. S. 612ff., Nr. 643. Wildberg wird zusammen mit Bulach und den dazugehörenden Dörfern 

wiederum 1440 durch den Pfalzgraf Otto den Grafen Ludwig I. und Ulrich V. zu einem Preis von 
27.000 fl. verkauft, HStAS A 602, Nr. 14636

39  HStAS A 602, Nr. 10932
40  F. Gand: Chronik der Stadt Haiterbach, S. 133
41  HStAS A 602, Nr. 6425
42  HStAS A 602, Nr. 7719
43  Stephan Molitor: Das Reichenbacher Schenkungsbuch, S. 116, P. 9: ...Huic traditioni affuerung testes: 

Berhtolf de Eberstein et duo filii eius, Berhtolf et Eberhart ...
44  Sönke Lorenz: Neubulach auf dem Weg in die Geschichte: vom frühen ins späte Mittelalter, S. 67ff
45  WUB 8, S. 384, Nr. 3221 (a. 1283)
46  Ludwig Schmid: Die Pfalzgrafen von Tübingen, S. 171f u. S. 226, Anm. 1
47  Die eine Hälfte gehörte hier den Herren von Strubenhardt, die zweite den Grafen von Eberstein. Der 

Allodialbesitz der Herren von Strubenhardt war von der Schenkung an das Kloster Herrenalb aus-
genommen

48  Die Kämpfe zogen sich bis 1385 hin
49  Graf Casimir von Eberstein (* 19. April 1639, † 22. Dez. 1660)
50  Der zweite (der von Pfalzgrafen von Tübingen) wird 1345 württembergisch 
51  1528 werden die württembergischen Teile an die Markgrafen von Baden veräußert, 1603 kommt es 

mit dem Amt Liebenzell endgültig zu Württemberg
52  HStAS A 602, Nr. 7720. Zu dieser Vogtsburg gehören (nach Sattler) ferner Rechte an Aichhalden, 

Neuweiler, Hofstett, Meistern sowie Hünerberg
53  die andere geht an die Pfalzgrafen von Tübingen 
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54  geht mit Burg Fautsburg an Württemberg
55  Details siehe im Kapitel über die Grafen von Hohenberg
56  1440 ging mit Wildberg die Lehenshoheit an Berneck an Württemberg über, doch die staatliche Sou-

veränität erst 1805
57  Zusammengetragen v. a. nach: Das Land Baden-Württemberg 5, S. 452ff, Hans Peter Jäger: Die Wap-

pen im Landkreis Calw sowie Otto von Alberti: Württembergisches Adels- und Wappenbuch, J. Sieb-
machers Großes Wappenbuch. Die Auflistung der Gemeinden ist alphabetisch nach den Kreisge-
meinden aufgebaut. Zuerst wird der Hauptort vorgestellt, anschließend werden die einzelnen Stadt- 
und Ortsteile ebenfalls in alphabetischer Reihenfolgevorgestellt. Dabei wird bei einzelnen Orten in 
aller Kürze auf die Geschichte der einzelnen Ortsherrenfamilien eingegangen

58  HStAS A 602, Nr. 6424
59  HStAS A 602, Nr. 6432
60  WUB 10, S. 200, Nr. 4462
61  WUB 10, S. 481, Nr. 4844
62  Die etymologische Bezeichnung von Muhme bedeutet Schwester der Mutter, also Tante
63  HStAS A 602, Nr. 6427, Nr. 6429
64  weitere Details zu Calw siehe im Kapitel über die Grafen von Calw sowie bei: Irene Göhler: Die Gra-

fen von Calw, Calw 2006
65  Mehr siehe im Kapitel über die Grafen von Calw 
66  Mit der Einführung der Reformation und Auflösung des klösterlichen Lebens 1535 wird der Einfluss 

des Klosters in Hirsau endgültig beendet
67  vgl. Ebhausen und Wöllhausen, S. 10ff
68  HStAS A 602, Nr.14606
69  weitere Details siehe: Hanspeter Köpf: Rotfelden: eine tausendjährige Geschichte, Rotfelden 2005
70  entnommen aus: Heimat von Gechingen, Gechingen 1963, S. 36ff
71  vgl. F. Gand: Chronik der Stadt Haiterbach, Bd. 1., S. 128ff
72  Sie waren auch in Gündringen begütert. Details- auch zur weiteren Familiengeschichte - siehe: Archiv 
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